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Stadt Oelde 
Der Bürgermeister 

 
 

 

S I T Z U N G S V O R L A G E 
B 2012/320/2596 

 
 

Fachbereich/Aktenzeichen Datum öffentlich 
 
Fachdienst Ordnungswesen und 
Standesamt 
320.722-77/Tg 

 
23.10.2012 

 
 
 
 

Norbert Tigges 

 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

 Finanzausschuss  Vorberatung  26.11.2012 

 Rat  Entscheidung  03.12.2012 
 
 
 
 

Wochenmarkt; Betriebsabrechnung 2011 und Gebührenkalkulation 2013 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Oelde eine Erhöhung der Marktstandsgebühren 
ab dem 01.01.2013 auf 0,80 €/m² und den Beschluss folgender Satzung: 
 

Dreizehnte Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 
zur Wochenmarktsatzung vom ..... 

 
 

Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW. 
S. 666, zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 13.12.2011 (GV NRW. S. 685) und der 
§§ 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV.NW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV NRW. S. 687) 
hat der Rat der Stadt Oelde in seiner Sitzung am ___________folgende Gebührensatzung 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

§ 2 Abs. 2 der Gebührensatzung erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt für jeden Markttag je m² in Anspruch genommener Bodenfläche 0,80 €. 
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Artikel 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
 
 
 
  
 
 
Maßnahme aus dem Stadtentwicklungskonzept 2015+  
 
Nein 
 
Sachverhalt: 
 
Die Betriebsabrechnung für den Wochenmarkt der Stadt Oelde für das Jahr 2011 liegt nunmehr 
vor. Das Jahr 2011 schließt mit einem Defizit von 3.512,77 € ab. 
Das Defizit resultiert in erster Linie aus den gestiegenen Personalkosten. In 2011 wurden erstmalig 
die gesetzlich vorgeschriebenen Pensionsrückstellungen den konkreten Stellen zugeordnet. Der 
zeitliche Personalaufwand hat sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert.  
Auch in den Folgejahren werden bei gleichbleibender Gebührenhöhe Defizite entstehen.  
 
Die letzte Gebührenanpassung erfolgte zum 01.01.2010. 
 
Um die Defizite abdecken zu können, ist eine Gebührenerhöhung von derzeit 0,65 €/m² 
Marktstandsfläche auf 0,80 €/m² notwendig.  
Es wird vorgeschlagen, diese Erhöhung zum 01.01.2013 vorzunehmen und folgende Satzung zu 
beschließen: 
 

Dreizehnte Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 
zur Wochenmarktsatzung vom ..... 

 
 

Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW. 
S. 666, zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 13.12.2011 (GV NRW. S. 685) und der 
§§ 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV.NW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV NRW. S. 687) 
hat der Rat der Stadt Oelde in seiner Sitzung am ___________folgende Gebührensatzung 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

§ 2 Abs. 2 der Gebührensatzung erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt für jeden Markttag je m² in Anspruch genommener Bodenfläche 0,80 €. 
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Artikel 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
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